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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 22.04.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Hauptausschuss 04.05.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 05.05.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Die Änderung der Geschäftsordnung gemäß Anlage 1 wird beschlossen. 

 

02 

In den Hauptausschuss werden die Stadtratsmitglieder gemäß Anlage 3 entsandt. 

 

 

 

 

 

 

22.04.2021 gez. A. Bausewein    
Datum, Unterschrift 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 Geschäftsordnung 

Anlage 2 Synopse 

Anlage 3 Besetzung Hauptausschuss 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Aufgrund der Änderung der Thüringer Kommunalordnung im vergangenen Monat ist die 

Begrenzung der Mitgliederzahl des Hauptausschusses entfallen. Insofern wird nach einem 

Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden der Vorschlag unterbreitet, die Mitgliederzahl auf 11 zu 

erhöhen. Damit sind alle Fraktionen im Ausschuss vertreten. 

Die übrigen Änderungen ergeben sich verwaltungsseitig aufgrund der Änderung der 

Verwaltungsstruktur der Stadtverwaltung ab dem 01.02.2021. 

Weitere Änderungen und Ergänzungen im Zusammenhang mit der Änderung der Thüringer 

Kommunalordnung im März erfordern zunächst eine Anpassung der Hauptsatzung, die zur Zeit 

erarbeitet und verwaltungsintern vorabgestimmt wird. 

 

Da die Änderung der Geschäftsordnung mit Beschlussfassung Wirksamkeit erlangt, haben die 

Fraktionen die entsprechenden Personen zur Besetzung des Hauptausschusses zu benennen 

(Anlage 3). 
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